
Steuern im Bild
Das Steuerrecht ist eine komplexe Materie. 
Um Ihnen den Zugang zu erleichtern, 
bringt Ihnen die MEDplan steuerliche 
Regelungen bildhaft näher. Diesmal: 
Die Anstellung von Ärzten bei Ärzten.
o Mag. Susanne Glawatsch

Telefon +43 (0)1 817 53 50
E-Mail: info@medplan.at
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Anstellung von Ärzten bei Ärzten

Steuern im Bild, Teil 196

•  In Einzelordinationen dürfen Ärzte im Umfang  eines Voll-
zeitäquivalents von 40 Stunden pro  Woche, in Gruppen-
praxen (egal wie viele Gesellschafter) im Umfang von zwei 
Vollzeitäquivalenten angestellt werden, wobei ein Vollzeit-
äquivalent zur Anstellung von höchstens zwei Ärzten be-
rechtigt; das heißt, eine Gruppenpraxis darf maximal vier 
Ärzte im Umfang von 80 Stunden pro Woche anstellen.

•  Kassenärzte oder Kassengruppenpraxen dürfen Ärzte nur an-
stellen, wenn die Kasse zustimmt.

•  Bei zukünftigen Primärversorgungseinheiten darf die zulässige Anzahl 
der angestellten Ärzte überschritten werden, sofern dies mit der RSG-
Planung übereinstimmt.

•  Für die Bezahlung der bei niedergelassenen Ärzten oder Gruppenpraxen 
angestellten Ärzte soll ein Kollektivvertrag zwischen den beiden 
Bundes kurien abgeschlossen werden.

Nach jahrelangen politi-
schen Diskussionen wurde 
vergangenen Dezember 
im Nationalrat die An-
stellung von Ärzten bei 
 Ärzten  beschlossen.
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